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168 SRnft*. '.•gcttsas („SRdfterbiott") Sil. 1§

®ebräud)e int fü&toeftfceutfdjeu
Soi^anbei^nerfe^t»

(gortfefcung).

ß. 91abelt)olj.
3lltgemeine!. SSenn bei 3lbfcf)lüffen oon Babel»

hols (Bunbljols) befotibere Bereinbarmtgen nicht getroffen
werben, fo finb ebenfo wie bei fpartfyolj bie Borfdjjriften
berjenigen ftaatlicf)en gorftoerwaltungen, in beren 93e§irf
ba! $o!s übergeben wirb, maßgebenb. @! wirb feboct)
im allgemeinen über Befchaffenheit unb Bermeffung!art
folgenbe! beftimmt:

Befchaffenheit. 311! marftfähige SBare gilt nur
gefunbe! unb gerabe gematf>fene§ £wls.

3lb unb p oorfommenbe einfeitige Krümmung, fofern
fie nicf)t su ftarf ift, wirb gebulbet. 311! fehlerhaft wirb
inêbefonbere ba! foots angefehen, welche! faul, mit Kreb!
behaftet, anbrüchig, ftellenweife angefreffen, fernriffig,
ring» unb fernfchälig, frofiriffig, oon Bliß= unb Baum*
fc^lägen befdhäbigt, mit Spechtlôdjern behaftet, boppel*
fernig ift.

Bleffung!oerfahïen. ®ie Stärfemeffung oon
Sang* unb Sägenußhots erfolgt ohne Binbe unb S3aft
unb stoar burcf) geftfieÜung be! Blittenburchmeffer! auf
ber breiten unb fdjmalen Seite be! Stamme! ; ba! erith*
metifcEje Blittel beiber Blaße ergibt ben in "Berechnung
SU sie^enben ®urd)meffer (oergtid)ene! Blaß). @! fommen
nur ganse 3eutimeter îu* Beregnung, überfcfjie^enbe
Bruchteile bleiben unberüdfid)tigt. über SXfte ober über
abnormen Berbicfungen wirb nicht gemeffen, fonbern
bahinter bem ßopfenbe su. gäHung!ferbe unb fogen.
„Bürfte" werben nicht mitgemeffen.

Schwellenhols unb Schwelten. (3111er gang*
baren |jotsarten.)

Schwellenhols- Qualität: Sdjweltenhols muß
ben für bie Beurteilung ber ©efunbljeit unb gehlerfrei*
helt be! Bunbholse! im atigemeinen gültigen Borau!*
feßungen entfprechen. ©efunber Splint bei ©icßenhols
ift suiäffig, ebenfo rote! £ars bei Bucfjenhols, wenn e!
an feiner Stelle ftärfer al! 7 cm im ®urci)meffer ift.
Schwellenhols foil im allgemeinen gerabe fein, wagerechte
Krümmungen, beren ißfeilhöhe auf bie Sänge einer Bor*
malfchmelle oon 2,70 m gemeffen, haften! 8 cm be*

tragen batf, finb bei höchften! 20 % ber Sieferung!menge
Suiäffig.

9JI a ß e : ®ie oeretnbarten Sängen, fowie 3»Pf' ober
®urcf)mefferftärfen müffen wenigften! oorhanben fein,
letztere werben ohne Binbe gemeffen.

Schwellen, gertige Schwellen müffen ber Bor*
fchrift ber Staat!baf)nen hlufichtlich Befchaffenheit unb
Btaße im allgemeinen entfprechen.

ipapierhols.
Befchaffenheit. tinter ißapierhols (Scßleifhols)

oerfteht man gefunbe!, sartäftige! gicßtenhols mit höchften!
15 »/o SBeißtannen gleicher Qualität. ®ie 2Bare muß
frei oon Kernfchäligfeit, Spechtlôdjern, fparssellen, faulen
Sfien unb SCßurmfraß in jeber 3lrt fein. 3lftige ©ipfel*
ftüde finb oon ber Sieferung au!gefdE)loffen.

Sülafse unb Bleßoerfahren. fßapterhols muß
oollftänbig entrtnbet, fauber au!geaftet unb fompaft im
Stermaß gefegt werben, einen äopfabfchnitt oon 10 bi!
20 cm (im ®urchfd)nitt alfo 15 cm) aufweifen unb in
ber Begel auf 2 m Sänge au!gefchnitten fein.

gebe! Ster muß eine überhöhe oon 10% hüben.
3ln bem fßapierhots, ba! außerhalb ber Saftseit gefällt
ift, barf fid) nod) ber Baft befinben.

©erüft* unb Bauftangen. ©erüfi* unb Bau*
ftangen werben je nach 3opfftär!e unb nach laufenben
Bietern gehanbett. Sie müffen entrinbet unb siemlid)
gerabe fein unb bie bebungenen 3opfftärfen unb Sängen*
maße haben. 3lnbere Blaßangaben (mittlerer ®urdjmeffer
ober beftimmte Stodftârïe) fommen nicht in Betracht,
gm gewöhnlichen Çanbel werben bie Stangen nach 3«pf*
ftärfen in Besug auf bie Sängen offeriert unb oerfauft,
S- B. bei 7 cm 3lblaß 6—10 m Sänge, bei 6 cm 3lb*

laß 10—14 m unb mehr Sänge, hierbei hat ber Käufer
bie Sängen innerhalb ber angegebenen ©rensen su nehmen,
ohne inbeffen Slnfprucß auf ein gleiche! Berhältni! in
ber Slngabe ber einseinen Sängen su haben.

f)opfenftangen. 3lltgemeine!: Bei fämtlidjen
fpopfenftangen wirb bie Sänge mit ber Spiße gemeffen,
ber ®urd)meffer wirb auf ber breiten Seite auf 30 cm
fööße oom 3lbhieb mit Binbe gemeffen.

Klaff if isierung. @! werben folgenbe Klaffen
gehanbelt :

1. Klaffe: Sänge minbefien! 9,00 m, Stärfe 9 cm
2. „ „ „ 8,00 *„ „ 8 „
3 7 00 7

4. „ „ „ 6,00 „ „ 6 „

Sdjntttroare.
A. ^»arthols- ©icßenf anthots-

Befchaffenheit (allgemein), ©efunber Splint unb

gefunbe 3tfie bürfen feinen Slnlaß sur Beanftanbung
bieten.

Sdhnittflaffen. Bei Kanthols unterfdjeibet man
brei Sdhnittflaffen:

a) fdjarffantige! fpotj;
b) ooHfantige! £ols;
c) baumfantige! gols.

3u a) Bei Beseldjnung ber 2Bare al! „fdjarffantig"
hat ber Käufer 3tnfprud) auf fdEjarffantige! £>ols.

3u b) gft bie Sieferung „oollfantiger" 2Bare be*

bungen, fo ift e! bem Sieferanten geftattet, .£>ols mit
1—2 cm Baumfante auf allen Seiten su liefern.

3u c) ®er 3lu!brucf „baumfantig" im Slbfchlu^
oerpflichtet ben Käufer, £>ötser mit einer Baumfante
(äßalbfante, SBohnfante) oon 2—3 cm auf jeber Seite
ansunehmen.

®ie Baumfante wirb horisontal unb oertifal gemeffen.

©idhenblodhware.
Befchaffenheit. gm |>anbel mit ©idhenblöchen

foil im allgemeinen gute unb gefunbe 2Bare geliefert
werben, ©twa oorfommenbe gehler foöen im Blaß be*

rüdfichtigt werben. 3lt! folctje gehler gelten: 3«>tefel,

faule Stellen, SBurmlöcher, Bingfdhäle, fauler unb wurm*
ftidjiger Splint; gefunber Kern unb angelaufener, aber
noc| fefter Splint finb bagegen nicht at! gehler su be*

trachten.
Borfommenbe ©nbriffe an ben Brettern unb ®ielen

finb su bulben, wenn beren Sänge bie Breite be! Brette!
ober ber ®iele nicht überfteigt.

Bermeffung. gn ber Begel foU bie Sänge ber

Blochmare 3 m unb barüber betragen, e! finb jeboch

5"/o ber Stüctsahl ber Stämme in 2—3 m Sänge s«*

Sulaffen.
Bei ber Sängenmeffung werben nur ooûê î)esimeter

berüdfichtigt.
®er ®urd)meffer ber Blöcke foil 35 cm unb barüber

betragen.
®ie Bleffung ber ®ielen unb Bretter ber Breite nah

hat su erfolgen:

1b8 M«A«. schS-siZ. Hàw....Zsitssg (.Meist«bî«èè°) Nr. IS
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(Fortsetzung).

8. Nadelholz.
Allgemeines. Wenn bei Abschlüssen von Nadel-

holz (Rundholz) besondere Vereinbarungen nicht getroffen
werden, so sind ebenso wie bei Hartholz die Vorschriften
derjenigen staatlichen Forstverwaltungen, in deren Bezirk
das Holz übergeben wird, maßgebend. Es wird jedoch
im allgemeinen über Beschaffenheit und Vermessungsart
folgendes bestimmt:

Beschaffenheit. AIs marktfähige Ware gilt nur
gesundes und gerade gewachsenes Holz.

Ab und zu vorkommende einseitige Krümmung, sofern
sie nicht zu stark ist, wird geduldet. Als fehlerhaft wird
insbesondere das Holz angesehen, welches faul, mit Krebs
behaftet, anbrüchig, stellenweise angefressen, kernrissig,
ring- und kernschälig, frostrisfig, von Blitz- und Baum-
schlügen beschädigt, mit Spechtlöchern behaftet, doppel-
kernig ist.

Messungsverfahren. Die Stärkemesfung von
Lang- und Sägenutzholz erfolgt ohne Rinde und Bast
und zwar durch Feststellung des Mittendurchmessers auf
der breiten und schmalen Seite des Stammes; das erith-
metische Mittel beider Maße ergibt den in Berechnung
zu ziehenden Durchmesser (verglichenes Maß). Es kommen
nur ganze Zentimeter zur Berechnung, überschießende
Bruchteile bleiben unberücksichtigt, über Aste oder über
abnormen Verdickungen wird nicht gemessen, sondern
dahinter dem Zopfende zu. Fällungskerbe und sogen.

„Bürste" werden nicht mitgemessen.

Schwellenholz und Schwellen. (Aller gang-
baren Holzarten.)

Schwellenholz. Qualität: Schwellenholz muß
den für die Beurteilung der Gesundheit und Fehlerfrei-
heit des Rundholzes im allgemeinen gültigen Voraus-
setzungen entsprechen. Gesunder Splint bei Eichenholz
ist zulässig, ebenso rotes Harz bei Buchenholz, wenn es

an keiner Stelle stärker als 7 em im Durchmesser ist.
Schwellenholz soll im allgemeinen gerade sein, wagerechte
Krümmungen, deren Pfeilhöhe auf die Länge einer Nor-
malschwelle von 2,70 m gemessen, höchstens 8 em be-

tragen darf, sind bei höchstens 20 °/v der Lieferungsmenge
zulässig.

Maße: Die vereinbarten Längen, sowie Zopf- oder
Durchmesserstärken müssen wenigstens vorhanden sein,
letztere werden ohne Rinde gemessen.

Schwellen. Fertige Schwellen müssen der Vor-
schrift der Staatsbahnen hinsichtlich Beschaffenheit und
Maße im allgemeinen entsprechen.

Papierholz.
Beschaffenheit. Unter Papierholz (Schleifholz)

versteht man gesundes, zartästiges Fichtenholz mit höchstens
15°/o Weißtannen gleicher Qualität. Die Ware muß
frei von Kernschäligkeit, Spechtlöchern, Harzzellen, faulen
Asten und Wurmfraß in jeder Art sein. Astige Gipfel-
stücke sind von der Lieferung ausgeschlossen.

Maße und Meßversahren. Papierholz muß
vollständig entrindet, sauber ausgeastet und kompakt im
Stermaß gesetzt werden, einen Zopfabschnitt von 10 bis
20 ein (im Durchschnitt also 15 em) aufweisen und in
der Regel auf 2 m Länge ausgeschnitten sein.

Jedes Ster muß eine überhöhe von 10°/» haben.
An dem Papierholz, das außerhalb der Saftzeit gefällt
ist, darf sich noch der Bast befinden.

Gerüst- und Baustangen. Gerüst- und Bau-
stanzen werden je nach Zopfstärke und nach laufenden
Metern gehandelt. Sie müssen entrindet und ziemlich
gerade sein und die bedungenen Zopfstärken und Längen-
maße haben. Andere Maßangaben (mittlerer Durchmesser
oder bestimmte Stockstärke) kommen nicht in Betracht.
Im gewöhnlichen Handel werden die Stangen nach Zopf-
stärken in Bezug auf die Längen offeriert und verkauft,
z. B. bei 7 em Ablaß 6—10 m Länge, bei 6 em Ab-
laß 10—14 m und mehr Länge. Hierbei hat der Käufer
die Längen innerhalb der angegebenen Grenzen zu nehmen,
ohne indessen Anspruch auf ein gleiches Verhältnis in
der Angabe der einzelnen Längen zu haben.

Hopfenstangen. Allgemeines: Bei sämtlichen
Hopfenstangen wird die Länge mit der Spitze gemessen,
der Durchmesser wird auf der breiten Seite auf 30 em

Höhe vom Abhieb mit Rinde gemessen.

Klassifizierung. Es werden folgende Klassen
gehandelt:

1. Klasse: Länge mindestens 9,00 m. Stärke 9 em
2. „ 8.00 8
H 7 7

», „ „ '„ », ' „
4. „ „ „ 6,00 „ 6 „

Schnittware.

Hartholz. Eichenkantholz.
Beschaffenheit (allgemein). Gesunder Splint und

gesunde Aste dürfen keinen Anlaß zur Beanstandung
bieten.

Schnittklassen. Bei Kantholz unterscheidet man
drei Schnittklassen:

3) scharfkantiges Holz;
b) vollkantiges Holz;
e) baumkantiges Holz.

Zus.) Bei Bezeichnung der Ware als „scharfkantig"
hat der Käufer Anspruch auf scharfkantiges Holz.

Zu d) Ist die Lieferung „vollkantiger" Ware be-

düngen, so ist es dem Lieferanten gestattet, Holz mit
1—2 em Baumkante auf allen Seiten zu liefern.

Zu e) Der Ausdruck „baumkantig" im Abschluß
verpflichtet den Käufer, Hölzer mit einer Baumkante
(Waldkante, Wohnkante) von 2—3 em auf jeder Seite
anzunehmen.

Die Baumkante wird horizontal und vertikal gemessen.

Eichenblochware.
Beschaffenheit. Im Handel mit Eichenblöchen

soll im allgemeinen gute und gesunde Ware geliefert
werden. Etwa vorkommende Fehler sollen im Maß be-

rücksichtigt werden. Als solche Fehler gelten: Zwiesel,
faule Stellen, Wurmlöcher, Ringschäle, fauler und wurm-
stichiger Splint; gesunder Kern und angelaufener, aber

noch fester Splint sind dagegen nicht als Fehler zu be-

trachten.
Vorkommende Endrisse an den Brettern und Dielen

sind zu dulden, wenn deren Länge die Breite des Brettes
oder der Diele nicht übersteigt.

Vermessung. In der Regel soll die Länge der

Blochware 3 m und darüber betragen, es sind jedoch
5 "/» der Stückzahl der Stämme in 2—3 m Länge zu-

zulassen.
Bei der Längenmessung werden nur volle Dezimeter

berücksichtigt.
Der Durchmesser der Blöche soll 35 em und darüber

betragen.
Die Messung der Dielen und Bretter der Breite nach

hat zu erfolgen:



Ü ilflnflr, f$toet§. „Sfteiflerblcrtt®} 1&9

a) Set ©lüden »on ©târîen biS einfd^lte|fid) 60 mm
auf bet fdimalen ©eite non $ante p Kante in bet SRitte
beë SretteS bepj. ber Siele.

b) Set Stelen non meîjr als 60 mm ©tärfe unb
aufwärts oermittett unb jroar unter Serüdfidjtigung bet
$äifte ber Saumfante. Sie Siefen metben auf ber
fdjmalen unb auf ber breiten ©eite gemeffen. Sie Surd)»
fcfymttSbreite wirb berechnet.

Srud)teife non Zentimetern bleiben unberüdfidjtigt.
Kantige SBare. 2Birb bie Sieferung „fantiger"

Sßare übernommen, fo muff biefe parallel befäumt fein.

@id)enriemen. ©idjenriemen foHen 27 mm bid
unb burd)fdf)nittlicf) einfeitig rein fein. 3luf ber SRüd»

feite finb nid)t burdjgetjenbe äffte unb ©plint, ber ein

Srittel ber glasen nicf)t überfteigt, p bulben. 3m luft»
trodenen Zuftanbe foÜen fie 1—2 cm Sängen» unb
Vi cm Sreitenprnafj aufweifen. 50% ber Sternen
foHen im $erj aufpfpalten fein.

|ianbelSübliCh finb Sängen oon 0,30—3,00 m unb
Sreiten oon 5—14 cm.

Schnittware in anbeten Saubholjarten.
Ste oorfteljenben Seftimmungen für eigene Schnittware
finben auch für alle anbeten Saubljolprten ftnngemä^e
Slnmenbung.

SerftodteS £ol&, mie eS befonberS bei Sudje unb
@rle oorfommt, wirb nid)t gemeffen.

B. Sabelholj. ©efägteS Saufjolj.
ÜualitätSbeftimmungen. Saulptj muh äu^er»

lid) gefunb unb fehlerfrei fein, fpie unb ba rotfireiftgeS,
aber hartes unb, befonberS bet Kiefern, blau geworbenes
#oIj ifi als gefunb p betrachten. 21IS fehlerhaft wirb
angefehen §olj, weldjeS ftarf ringfd)ätig, faul, fäferig
ober wurmig ift.

ÜJlajjbeftimmungen. Sie $öljer ftnb in ben
oereinbarten 2lbmeffungen abpliefern, inbeffen finb oer»
einjelt oorfommenbe Überfchreitungen berfelben um hödjftenS
3 mm p bulben.

Sie Sängenmafje gelten als SRlnimalmahe, welche

ttach &®m oom Käufer oorpnehmenben, red)twinfligen
2lbfd)nitt oorhanben fein müffen. 3" einer aufjer Se»

redjnung bleibenben Sängenpgabe ift ber Serfäufer be»

rechtigt. Ste Sieferung mehrfacher Sängen an einem
©tüd ift geftattet. (©djluf} folgt.)

$o(j«3Rarfttxrid)te.
Ctoljpreife im 3«ra. Sie ftaatltd)e ^»oljfteigerung

in Seüelap hat folgenbe ÜJiittelpreife ergeben: ©pälten»
hol}, buchen, gr. 14.50; Sunbholj, buc|en, gr. .12.—,
îannenholj $r. 10.—. ©emifchteS £olj $r. 9.50.

©rljëhttng ber *parlettï)0ïs»^3reife. Sad)bem oor
noCh nicht langer Zeit bie Sereinigten £>fterreid)ifd)en
Sarfettfabrilen mit einem tßreiSauffdjlag heroorgetreten
ftnb, erhöhten neuerbingS nun aud) bie bebeutenben tßrager
Gabrilen ihre SerfaufSpreife um runb 5%. Seranlaffung
baju gab oor allen Singen bie fd)wierige Sefdjaffung
beS ^Rohmaterials unb bann aud) bie höheren ßerftell»
ungsfoften. ©idjenparfettholj muhte am häuften be»

wertet werben, ba biefeS SRaterial am meiften im greife
flieg.

f>oljntarttberitf)t auè Sabett. SaS Zntereffe für
üunbholj mar auCh in jüngfter Zeit, nach ber „f^ranff.
Ztg.", im allgemeinen nid)t mehr befonberS rege. Ser
Umftanb, bah ber Sebarf ber ©ägelnbuftrie gebedt ift,
brachte Stühe in baS @iniaufSgefd)äft. 3" Setbinbung
bamit bewegen ftd) auCh bie greife auf etwas niebrigerer
Stnie. 3n Cornberg (©Clfwarpialb) würben fürjlid) gegen

1000 m® Sannen» unb 3orIenl)olj angeboten. Saoon
tonnten bei bem Serfaufe aber nur gegen 775 m' p
92,6 % ber Saje 31bfah finben. 3m Sorftamt ©cfjluChfee
würben bephlt für Stabelftämme 1. Kl. SR. 23, 2. Kl.
SR. 22, .3. Kl. SR. 20.50, 4. KI. SR. 19, 5. Kl. SR. 17.20,
2lbfd)mtte 1. Kl. SR. 21, für tßapierholj SR. 10 bis
SR. 11.25 ab SBalb. („Slnjeiger für bie fpoljinbufirie".)

©üböeutfchcr ^oljOTarît. 3ln ben oberrheinifChen
Stunbholjmärften war bie ©runbftimmung im aüge»
meinen poerfic^tticï). Sie rheinifd) » weftfälifChe ©äge»
inbuftrie war als Käuferin anbauernb am SRarfte. Zu
belangreichen 3Ibfd)lüffen tonnte eS freilich nid)t tommen,
weil eben bas Ingebot p mähig war. Sie alten Sor»
räte an gtohholj gè^en langfam pr Steige, nacf)öem an
ben ©tnpolterplähen fid) nur noch befchränfte Soften
befinben. SlßerbingS tommt jetjt naCh unb naCh auCh
baS neue ^olj an ben SRartt. Sie erften fßoften
finb bereits angelangt unb eS werben in näd)fter 3eit
gröbere Soften folgen, wenn baS trodene unb ^et^e
SBetter oorhält, baS ja bie SluStrodnung beS im Sßalbe
lagemben §oIpS begünftigte. Sie tßrelSlpltung ber
^lohhöljer war ftetig. SurCf) baS fehlen einer ©pann»
ung jwifchen Slngebot unb StaChfrage würbe bie Se»

wertung günftig beeinflußt, unb bie Untergebote, mit
benen bie rheinifdpwefifätifchen ©ägemerte nicht feiten
heroortraten, fanben bei ben Sertäufern tein williges
£>hr. 3m ©egenfah pm Sorjähr ift baS oftbeutfChe
St u n b h o l j beim SBettbewerb am SRittel», Stteberrheine
unb Sßeftfalen oöllig auSgef'Chaltet. SluCh bie Konturrenj
oon Stigaer Stunbholj tommt ernftlid) nict)t in SetraCht,
weil ber Sepg biefer SBare burçh bie eminent hohen
©eefradjten ungemein erfd)wert wirb unb burd) ben Se»

pg Sorteile gegenüber ber fübbeutfdjen Söare niC^t ge»

boten finb. — Sie Stimmung bei bem Stunbtjolsein»
tauf im SBalbe war im allgemeinen ruhig, ©inmal
war baS Angebot fChon nicht mehr belangreich, unb bann
hielt fid) aud) bie Kaufluft in engen ©renken. @S barf
baher nid)t wunbern, wenn bie bephtten Steife etwas
hinter ben in ber fpauptfaifon angelegten prüdblteben.
SRan ift ja gewöhnt, bah fid) regelmäfjig um biefe Zeit
eine gewiffe Slbf'chwächung in ben Steifen oon Stunb»
hol§ beim ©intaufe im SBatbe bemertbar maCht. ©ute
Steife würben aber immer nod) für gewiffe fpölpr unb
Sortimente bephlt. ©o für Sapierholj, baS oon ben
Zellftoffabrifen fortgefeht gefuCht war. SaS oberbaperifdhe
gorfiamt 3all brachte türjtic| auf bem SSege ber Ser»
binbung runb 800 ©ter SiabelhoIpoHer (Sctpierholj)
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g j Bei Stücken von Stärken bis einschließlich 60 mm
auf der schmalen Seite von Kante zu Kante in der Mitte
des Brettes bezw. der Diele.

b) Bei Dielen von mehr als 60 mm Stärke und
aufwärts vermittelt und zwar unter Berücksichtigung der
Hälfte der Baumkante. Die Dielen werden auf der
schmalen und auf der breiten Seite gemessen. Die Durch-
schnittsbreite wird berechnet.

Bruchteile von Zentimetern bleiben unberücksichtigt.

Kantige Ware. Wird die Lieferung „kantiger"
Ware übernommen, so muß diese parallel besäumt sein.

Eichenriemen. Eichenriemen sollen 27 mm dick

und durchschnittlich einseitig rein sein. Auf der Rück-

seite sind nicht durchgehende Aste und Splint, der ein

Drittel der Flächen nicht übersteigt, zu dulden. Im luft-
trockenen Zustande sollen sie 1—2 em Längen- und
'/« em Breitenzumaß ausweisen. 50°/« der Riemen
sollen im Herz aufzuspalten sein.

Handelsüblich sind Längen von 0,30—3,00 m und
Breiten von 5—14 em.

Schnittware in anderen Laubholzarten.
Die vorstehenden Bestimmungen für eichene Schnittware
finden auch für alle anderen Laubholzarten sinngemäße
Anwendung.

Verstocktes Holz, wie es besonders bei Buche und
Erle vorkommt, wird nicht gemessen.

k. Nadelholz. Gesägtes Bauholz.
Qualitätsbestimmungen. Bauholz muß äußer-

lich gesund und fehlerfrei sein. Hie und da rotstreifiges,
aber hartes und, besonders bei Kiefern, blau gewordenes
Holz ist als gesund zu betrachten. Als fehlerhaft wird
angesehen Holz, welches stark ringschälig, faul, käferig
oder wurmig ist.

Maßbestimmungen. Die Hölzer sind in den
vereinbarten Abmessungen abzuliefern, indessen sind ver-
einzelt vorkommende Überschreitungen derselben um höchstens
3 mm zu dulden.

Die Längenmaße gelten als Minimalmaße, welche

nach dem vom Käufer vorzunehmenden, rechtwinkligen
Abschnitt vorhanden sein müssen. Zu einer außer Be-
rechnung bleibenden Längenzugabe ist der Verkäufer be-

rechtigt. Die Lieferung mehrfacher Längen an einem
Stück ist gestattet. (Schluß folgt.)

Holz-Marktberichte.
Holzpreise im Jura. Die staatliche Holzsteigerung

in Bellelay hat folgende Mittelpreise ergeben: Spälten-
holz, buchen. Fr. 14.50; Rundholz, buchen. Fr. 12.—,
Tannenholz Fr. 10.—. Gemischtes Holz Fr. 9,50.

Erhöhung der Parkettholz-Preise. Nachdem vor
noch nicht langer Zeit die Vereinigten Osterreichischen
Parkettfabriken mit einem Preisaufschlag hervorgetreten
find, erhöhten neuerdings nun auch die bedeutenden Prager
Fabriken ihre Verkaufspreise um rund 5°/o. Veranlassung
dazu gab vor allen Dingen die schwierige Beschaffung
des Rohmaterials und dann auch die höheren Herstell-
ungskosten. Eichenparkettholz mußte am höchsten be-

wertet werden, da dieses Material am meisten im Preise
stieg.

Holzmarktbericht aus Baden. Das Interesse für
Rundholz war auch in jüngster Zeit, nach der „Franks.
Ztg.", im allgemeinen nicht mehr besonders rege. Der
Umstand, daß der Bedarf der Sägeindustrie gedeckt ist,
brachte Ruhe in das Einkaussgeschäft. In Verbindung
damit bewegen sich auch die Preise auf etwas niedrigerer
Linie. In Hornberg (Schwarzwald) wurden kürzlich gegen

1000 Tannen- und Forlenholz angeboten. Davon
konnten bei dem Verkaufe aber nur gegen 775 m' zu
92,6 °/o der Taxe Absatz finden. Im Forstamt Schluchsee
wurden bezahlt für Nadelstämme 1. Kl. M. 23, 2. Kl.
M. 22. 3. Kl. M. 20.50, 4. Kl. M. 19, 5. Kl. M. 17.20,
Abschnitte 1. Kl. M. 21, für Papierholz M. 10 bis
M. 11.25 ab Wald. („Anzeiger für die Holzindustrie".)

Süddeutscher Holzmarkt. An den oberrheinischen
Rundholzmärkten war die Grundstimmung im allge-
meinen zuversichtlich. Die rheinisch-westfälische Säge-
industrie war als Käuferin andauernd am Markte. Zu
belangreichen Abschlüssen konnte es freilich nicht kommen,
weil eben das Angebot zu mäßig war. Die alten Vor-
räte an Floßholz gehen langsam zur Neige, nachdem an
den Einpolterplätzen sich nur noch beschränkte Posten
befinden. Allerdings kommt jetzt nach und nach auch
das neue Holz an den Markt. Die ersten Posten
sind bereits angelangt und es werden in nächster Zeit
größere Posten folgen, wenn das trockene und heiße
Wetter vorhält, das ja die Austrocknung des im Walde
lagernden Holzes begünstigte. Die Preishaltung der
Floßhölzer war stetig. Durch das Fehlen einer Spann-
ung zwischen Angebot und Nachfrage wurde die Be-
wertung günstig beeinflußt, und die Untergebote, mit
denen die rheinisch-westfälischen Sägewerke nicht selten
hervortraten, fanden bei den Verkäufern kein williges
Ohr. Im Gegensatz zum Vorjahr ist das ostdeutsche
Rundholz beim Wettbewerb am Mittel-, Niederrheine
und Westfalen völlig ausgeschaltet. Auch die Konkurrenz
von Rigaer Rundholz kommt ernstlich nicht in Betracht,
weil der Bezug dieser Ware durch die eminent hohen
Seefrachten ungemein erschwert wird und durch den Be-
zug Vorteile gegenüber der süddeutschen Ware nicht ge-
boten sind. — Die Stimmung bei dem Rundholzein-
kauf im Walde war im allgemeinen ruhig. Einmal
war das Angebot schon nicht mehr belangreich, und dann
hielt sich auch die Kauflust in engen Grenzen. Es darf
daher nicht wundern, wenn die bezahlten Preise etwas
hinter den in der Hauptsaison angelegten zurückblieben.
Man ist ja gewöhnt, daß sich regelmäßig um diese Zeit
eine gewisse Abschwächung in den Preisen von Rund-
holz beim Einkaufe im Walde bemerkbar macht. Gute
Preise wurden aber immer noch für gewisse Hölzer und
Sortimente bezahlt. So für Papierholz, das von den
Zellstoffabriken fortgesetzt gesucht war. Das oberbayerische
Forstamt Fall brachte kürzlich auf dem Wege der Ver-
bindung rund 800 Ster Nadelholzroller (Papierholz)
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